
Hinweise an Webseitenbetreibende zu Google Web Fonts 
 
Wer Google Web Fonts ohne Einwilligung online einbindet, verstößt laut einem aktuellen 
Gerichtsurteil des Landgerichts München (20.01.2022 Az. 3 O 17493/20) gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen und macht sich unter Umständen schadensersatzpflichtig.  
 
Das Gerichtsurteil stellt darauf ab, dass Google Fonts ganz leicht datenschutzkonform benutzt werden 
kann. Wenn die genutzten Schriftarten einmalig heruntergeladen und direkt von der Webseite 
hochgeladen benutzt werden, ist das im o.g. Urteil gezeigte Datenschutzproblem gelöst. Am Aussehen 
der Webseite ändert sich dadurch nichts. Dieselbe Schriftart-Datei wird weiter genutzt; diese wird nur 
auf/von einem Server geladen, der in Europa steht.  
 
Bei Einsatz des landeskirchliche CMS-Systems LUKAS besteht kein Handlungsbedarf, da das System 
bereits datenschutzkonform zentral administriert ist. Wer sich für ein eigenes System entschieden 
hat (Wordpress, Typo3, etc.), sollte diese Information unbedingt an seinen Webadministrator 
weiterleiten. Dort muss geprüft werden, ob gemäß der folgenden Beschreibung Ihr CMS-System 
datenschutzkonform konfiguriert ist. 
 
 
Unter https://webbkoll.dataskydd.net/de kann geprüft werden, ob das Problem eine Webseite 
betrifft: 
 
1.  Webseite in das Feld eingeben (z.B.: ekd.de)  
2. „Check“ anklicken; Ergebnisseite wird sichtbar. Im unteren Bereich dieser Seite sind „Drittanfragen“ 
gezeigt, wenn die Webseite welche nutzt. Wenn dort z.B. „fonts.gstatic.com“ oder 
„fonts.googleapis.com“ steht, wie hier,  

 
Sollte Ihr System falsch administriert sein, muss gehandelt werden. 
 
Weitere Tipps finden Sie unter: https://www.golem.de/news/google-fonts-und-cdns-selbst-hosten-
ist-sicherer-und-schneller-2202-162836.html.  
Youtube ist voller Anleitungen dazu, die teils eine Lösung in 2 Minuten versprechen: 
https://www.youtube.com/results?search_query=google+fonts+lokal 
 
 
 


